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— 571 —

Schüler verpflichtet werden, entweder sechs Jahre die Primarschule der Stadt
nnd zwei Jahre die SonntagSschnle durchzumachen, oder nach Vollendimg von

fünf Jahren Primarschnlnnterrichts noch das untere Gymnasium oder die

untere Gewerbsschule zu besuchen. 3) Die Anstellnng eines zweiten

Zeichnungslehrers für den technischen Zeichnüngsunterricht an der obersten

Primarklasse, der Sonntagsschule und im Waisenhause. 4) Gesuch an den

Reg.-Rath für die vergrößerten Schulauslagen der Stadtgemeiude auf das

Jahr 1858/59 den Bezug eines Schulgeldes zu gewähren; dasselbe wurde

auf 8 Fr. für Ein Kind gesetzt; auf 6 Fr., wenn mehrere Kindcr der gleichen

Familie die Schule besuchen.

Luzern. Ehrenmeldung. Der „Eidgen." berichtet auS Neudorf:
Da die Frage über Erhöhung der Besoldung der Lehrer nicht vorwärts
gebracht wird, so glaubt die hiesige Gcmciude eiu anderes Mittel gefunden zu

haben, um thätige und tüchtige Lehrer zu erhalten, mtd auch gegenwärtig

solche hier angestclltc nicht zn verlieren. Auf Antrag des Gemeinderathes hat
letzten Sonntag die vcrsammeltc Bürgergcmcinde von da einstimmig beschlosien,

jedem dcr zwei in hiesiger Schulgemeinde angestellten Lehrer jährlich eine

Gehaltszulage von sünfzig Franken zu verabreichen. Ehre solchen Bürgern,
die mit Einmuth derartige opferwillige Beschlüsse süssen. Möchten sie anderwärts

Nachahmung findcn, dann wäre doch jedenfalls etwas mehr fiir das
Auskommen dcr Lchrcr gesorgt, und zudem auch die Frage über das Gleichgewicht

etwas erleichtert.

Zürich. Die Schweizerische Rentenanstalt erbietet sich gegenüber dcr

Zürcherischen Lehrerschaft zu Bezahlung einer Rente von IVO Fr. an die

Familie eines verstorbenen Lehrers sogleich uach dcm Tode (resp. an eine

einzelne Wittwe, oder an mutterlose- Waisen); ferner jährlich 100 Fr. an die

Wittwe, so lange sie unverheirathet bleibt, oder an die Kinder, salls sie

mutterlos waren, so lange, als das jüngste uicht 16 Jahre alt geworden.
Einen allfälligen Verlust trägt die Renten anstalt, während von einem sich

ergebenden Gewinn ihr ein Drittel zukommt, zwei Drittel aber in den Re-

servcfond dcr Lehrer- Nentenkasse fallen. Die Leistung von Seite der Lehrerschaft

wäre folgende: Bezahlung einer jährlichen Prämie von 15 Fr. Es

scheint Aussicht vorhanden, daß der Staat ein Drittel des Gesammtbetrages

dieser Prämien übernimmt, so daß dann jc^r Lehrer jährlich nur 10 Fr. zu

bezahlen hätte.

— Satisfaktion. Die streng - konservativc „Bürklc-Zeitung" widmet
den, aus dem Lchramte scheidenden Hrn. Alt-Scminardirektor Grunholzer
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